
 
 

Beschlussvorlage 

 
Amt: Amt für Kinder, Jugend und Familie TOP: ______ 

Vorl.Nr.: V/2021/3162 Anlage Nr.: ______ 

Datum: 29.10.2021  

 
 
Gremium Sitzung am Öffentlich / nicht öffentlich 

Jugendhilfeausschuss 24.11.2021 öffentlich 
 
 
 
Tagesordnung 

 
Förderung der Freien Träger der Jugendhilfe (Projektförderung) - Anträge für 2022 
 
 
Beschlussvorschlag 

 

Der Jugendhilfeausschuss stimmt der Verteilung der Fördermittel entsprechend der 
Übersicht in Anlage 1 zu. 
 
 
 
Begründung 

 

Gemäß der Richtlinie zur Förderung der Freien Träger der Jugendhilfe 
(Projektförderung) entscheidet der Jugendhilfeausschuss über die Vergabe und Höhe 
der Fördermittel. 
 
Für Projekte im Haushaltsjahr 2022 sind vier Anträge eingegangen. Alle Anträge 
entsprechen den Vorgaben der Richtlinie und ihre inhaltlichen Ziele orientieren sich am 
aktuellen Kinder- und Jugendförderplan. 
 
Die Gesamtantragssumme beträgt 6.865,28 €. In der Richtlinie wird darauf 
hingewiesen, dass die Förderung nur im Rahmen der zur Verfügung stehenden 
Haushaltsmittel erfolgt und kein Rechtsanspruch auf eine Förderung besteht. Die 
Antragssummen aller Anträge sind der Übersicht in der Anlage 1 zu entnehmen. 
 



Die Gesamtantragssumme für 2022 fällt im Vergleich zu den Vorjahren geringer aus. 
Ursächlich sind hierfür, dass pandemiebedingt einzelne Projekte  

 aus Vorjahren in das Jahr 2022 verschoben werden – entsprechende Anträge der 

Träger wurden positiv beschieden - und dementsprechend von den jeweiligen 

Trägern keine neuen Fördermittel beantragt werden sowie 

 aus anderen Fördertöpfen des Bundes bzw. Landes NRW, die die Folgen der 

Corona-Pandemie mildern bzw. ausgleichen sollen, finanziert werden. 

Es wird davon ausgegangen, dass die Projektförderung ab dem Haushaltsjahr 2023 
wieder in dem seit vielen Jahren praktiziertem Umfang erfolgen wird. 
 
 
 
Hennef (Sieg), den 02.11.2021 
In Vertretung 
 
 
 
Martin Herkt 
Beigeordneter 
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